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Aufstellen der Wildunfallplakate – Widerstände der Behörden 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Pohl, 

 

vielen Dank für Ihre Anfrage vom 2. März 2020, in der Sie uns mitteilen, dass es 

beim Aufstellen der Wildunfallplakate immer wieder zu Problemen mit den Behör-

den kommt und fragen, wie sich die Revierpächter im Einzelfall verhalten sollen, 

da sich die Beschwerden bei Ihnen häufen. 

 

Einleitend dürfen wir festhalten, dass wir diese mit Mitteln der Jagdabgabe vom 

Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten geför-

derte Wildunfall-Plakataktion gerne unterstützen und grundsätzlich positiv bewer-

ten. 

 

Bei der Auswahl der Standorte für das Aufstellen der Wildunfallplakate bitten wir 

Sie aber in Absprache mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau 

und Verkehr folgende Punkte zu beachten: 
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Im Interesse der Verkehrssicherheit ist es bezüglich der Auswahl der Standorte 

der Plakate erforderlich, dass diese in enger Abstimmung mit der örtlich zuständi-

gen Straßenverkehrsbehörde, Straßenbaubehörde und Polizei erfolgt.  

 

Die Plakate sollen grundsätzlich am rechten Fahrbahnrand positioniert werden. 

Dabei ist darauf zu achten, dass keine Standorte an bereits – aus anderen Grün-

den – bestehenden Unfallgefahren- oder Unfallschwerpunkten gewählt werden. 

  

Auf einen ausreichenden Abstand der Plakate zu Verkehrszeichen ist zu achten, 

damit der Verkehrsteilnehmer bei der dort gefahrenen Geschwindigkeit Gelegen-

heit hat, die jeweilige Bedeutung der Verkehrszeichen und Plakate nacheinander 

zu erfassen.  

 

Es ist weiter darauf zu achten, dass die Plakate nicht die Sicht behindern, insbe-

sondere auch nicht die Sicht auf Verkehrszeichen oder auf Blinklicht- oder Licht-

zeichenanlagen verdecken. 

 

Ferner ist die Art der Aufstellung dabei so zu wählen, dass die Aufstellvorrichtung 

kein Hindernis gem. den Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahr-

zeugrückhaltesysteme (RPS) darstellt. In diesem Fall sind die Plakate entweder 

hinter bestehende Fahrzeugrückhaltesysteme oder in entsprechenden Sicher-

heitsabständen vom Fahrbahnrand aufzustellen bzw. durch Fahrzeugrückhaltesys-

teme abzusichern. 

 

Sehr geehrte Frau Pohl, 

wir werden die Straßenverkehrsbehörden bitten, Anfragen der Revierpächter 

grundsätzlich wohlwollend zu prüfen und, sofern die Aufstellung an der gewünsch-

ten Örtlichkeit nicht möglich ist, bei der Suche nach einer geeigneten Ersatzauf-

stellmöglichkeit ggf. behilflich zu sein.  

 

Gleichwohl bitten wir aber auch um Verständnis, dass es im Einzelfall sein kann, 

dass in einem bestimmten Abschnitt eine Aufstellung der Wildunfallplakate nicht 

erlaubt wird.    
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Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, die Regierun-

gen, die Landratsämter, die kreisfreien Städte, die großen Kreisstädte, die Auto-

bahndirektionen und die Präsidien der Bayerischen Landespolizei erhalten jeweils 

eine Kopie dieses Schreibens. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Dr. Pfauser 
Ministerialrat
 


